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Gesetzgeberische Vorbereitungen

im Schulwesen der Kantone

Berichterstattung September 1960

Kanton Zürich. In Vorbereitung befindet sich ein Gesetz über die
Ausbüdung von Lehrkräften für die Realschule und die Oberschule. -
Die Inkraftsetzung des in der Volksabstimmung vom 24. Mai 1959
revidierten Volksschulgesetzes auf den 1. Oktober 1960 wùd die

Anpassung bestehender oder den Erlaß neuer Ausführungsbestunmungen
nach sich ziehen.

Kanton Luzern. Auf den 30. September 1960 erläßt der
Erziehungsrat eine Verordnung über die hauswirtschafthche Fortbüdungsschule.

— Das Erziehungsdépartement hat dem Erziehungsrat den
Entwurf für eine Teürevision des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober

1953 unterbreitet. - Mit Botschaft und Gesetzesentwurf vom
1. August 1960 beantragt der Regierungsrat dem Großen Rat den
Erlaß eines Gesetzes über Stipendien und Studiendarlehen.

Kanton Uri. Die Lehrpläne für die Primär- und die Sekundärschulen

befinden sich in Revision.

Kanton Nidwalden. Im Entwurf hegen vor eine Schulverordnung
zum Schulgesetz vom 29. Aprü 1956, eine Disziplinarordnung für die
Primär- und Sekundärschulen und ein Reglement über den
schulzahnärzthchen Dienst.

Kanton Glarus. In Vorbereitung sind der Erlaß eines Resoldungs-
gesetzes mit Gesetz über die Lehrerversicherungskasse sowie die
Änderung der Besoldungen der GymnasiaUehrer an der Kantonsschule.

Kanton Freiburg. Mit der Änderung des «Loi sur l'enseignement
secondaùe» vom 14. Februar 1951 soU vor aUem die Finanzierung der
Sekundärschulen neu geordnet werden. Das in Bearbeitung stehende
«Règlement général des écoles secondaùes» wird verschiedene
Ausführungsbestunmungen zum Sekundarschulgesetz von 1951 bringen.



Gesetzgeberische Vorbereitungen im Schulwesen der Kantone 131

Kanton Solothurn. Die Revision des Réglementes über die
Aufnahme und Promotion der Schüler an den Bezùksschulen und des

Réglementes über die Aufnahme und Promotion der Schüler an der
Kantonsschule Solothurn wird vorbereitet.

Kanton Basel-Stadt. In Beratung stehen die Revision der Verordnung

über die Zeugnisse und Promotionen und Remotionen für die
Gymnasien, die Kantonale Handelsschule und die Mädchenoberschule,

die Revision der Verordnung über die Zeugnisse und Promotionen

und Remotionen für die Primarschulen, eine Partiahevision
des Schulgesetzes vom 4. April 1929 (Eintrittsbeschränkung in die

Kindergärten ; Aufnahme von Mädchen in das Mathematisch-Naturwissenschaftliche

Gymnasium) und die Änderung der Aufnahmepraxis

für Absolventinnen der Mädchenoberschule in den Primar-
lehrerkurs (Revision des Lehrerbüdungsgesetzes und des Gesetzes
betreffend die Errichtung einer maturitätslosen Mädchenoberschule).

Kanton Schaffhausen. Der Erziehungsrat hat den Lehrplan der
Oberklassen der Elementarschule verabschiedet und den Lehrplan
für die Realschulen in erster Lesung durchberaten.

Kanton St.Gallen. Der Regierungsrat beantragt dem Großen Rat
die Revision von Art. 10 der Kantonsverfassung im Sinn einer
Erweiterung der Stipendienerteilung. - Der Große Rat hat eine Revision

des Gesetzes über die Lehrergehalte und die Staatsbeiträge an die
Volksschule beschlossen (Frist für das fakultative Referendum bis
4. Dezember 1960). — In der Herbstsession 1960 wùd sich der Große
Rat mit den verschiedenen Botschaften des Regierungsrates über den
Erweiterungsbau und die Renovation der Kantonsschule St. GaUen,
den Erweiterungsbau des Lehrerseminars Mariaberg in Rorschaeh und
die Errichtung einer Zweigmittelschule in Sargans befassen.

Kanton Graubünden. Am 26. September 1960 hat der Kleine Rat
dem Großen Rat Botschaft und Entwurf zu einem neuen Gesetz für
die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) samt dem
Entwurf für eine VoUziehungsverordnung zum Schulgesetz vorgelegt.

Kanton Aargau. Entwürfe hegen vor für ein Gesetz über das

aargauische Technikum und für ein Dekret über die Organisation des

aargauischen Technikums. Die beiden Vorlagen soUen im Jahre 1961

vor den Großen Rat und zur Volksabstimmung kommen.

Kanton Thurgau. In Beratung stehen die Entwürfe für ein Gesetz

zur Ergänzung des Gesetzes über das Unterrichtswesenvom 29. August
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1875, für ein Gesetz über die Eüiführung der Abschlußklassenschule
und für ein Gesetz über die Sekundärschule.

Kanton Waadt. Ein Ausführungsreglement zum neuen Schulgesetz
vom 25. Mai 1960 ist in Bearbeitung.

Kanton Wallis. Die Erziehungsdùektion ist daran, ein neues
Gesetz über das Primär-, Haushaltungs-, Sekundär- und Mittelschul-
wesen auszuarbeiten, das im Mai 1961 dem Großen Rat zur ersten
Lesung unterbreitet werden soU.
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